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Kapitel 20 030
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und
Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

Kapitel Bisheriger Neuer
Titel Zweckbestimmung Haushalts- mehr (+) / Haushalts-

ansatz weniger (–) ansatz
Funkt.- ( Erläuterungen ) 2009 2009

Kennziffer EUR EUR EUR

20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und
Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den

Gemeinden und Gemeindeverbänden
(Steuerverbund und sonstige Leistungen)

Begründung:
Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen zur Finanzierungsbeteiligung der Kommunen an den Lasten der Deut-
schen Einheit vom 11. Dezember 2007 muss das Land für den Fall, dass der zunächst prognostizierte kommunale Solidarbeitrag der tatsächlichen Ent-
wicklung nicht entspricht, sondern eine signifikant höher ausfallende Überzahlung erkennen lässt, einen Ausgleich herbeiführen. Auf der Grundlage des
2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2007 haben die Kommunen einen Abschlag für die Jahre 2006, 2007 und 2008 in Höhe von 650 Mio. EUR erhalten.
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz werden vom Land für die Jahre 2006 bis 2008 über die bereits geleisteten Abschläge in Höhe von 650 Mio.
EUR hinaus weitere rund 251 Mio. EUR bereit gestellt.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

n e u :
613 29 910 Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der fi-

nanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidar-
beitrag zur Deutschen Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — +251 454 000 251 454 000

Gesamtausgaben Kapitel 20 030 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 593 238 000 +251 454 000 8 844 692 000
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